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Tabelle 3: Befürwor-tung der Vermittlung von EDV-Grund
kenntnissen nach Betriebsgröße 

Betriebs- Beschäftigte 

größe 1-9 10- 19 20-49 50-99 100u.mehr 

EDV-
n, = 377 n = 1077 n = 1037 n = 438 n = 490 

Kenntnisse: 

notwendig 50% 63% 75% 82% 89% 

nicht 
11% 14% 9% 5% 4% 

notwendig 

keine 
39% 23% 16% 13% 6% 

Meinung 

Summe 100% 100% 100% 100% 99% 

Unterschiede gibt es auch zwischen den Ausbildungsbetrieben 
und den übrigen Betrieben. 

Während in Ausbildungsbetrieben die Vermittlung von EDV
Grundlagenkenntnissen von 78 Prozent für notwendig gehalten 
wird, ergaben sich bei den übrigen Betrieben mit 65 Prozent eine 
etwas geringere Zahl von Befürwortern. 

Als geeigneter Ort für die Vermittlung dieser Ker1ntnisse wurde 
trotz verschiedentlich geäußerter Kritik am häufigsten die Berufs
schule genannt (52% der Betriebe). Mit 17 Prozent der Meinun
gen liegt der Arbeitsplatz des Ausbildungsbetriebes als gewünsch-' 
ter Lernort an zweiter Stelle. Etwa gleich häufig wurden die 
übrigen Lernorte genannt (betriebliche Weiterbildung = 7%, 
außerbetriebliche Weiterbildung= 7%, allgemeinbildende Schule 
= 7% und innerbetrieblicher Zusatzunterricht = 5%). Auch bei 
der Bewertung der für die Vermittlung von EDV-Grundlagen

geeigneten Lernorte spielt die Größe des Betriebes, 
die Zahl der Auszubildenden und damit die konkreten inner
betrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten der Ausbildung eine 
wichtige Rolle. 

Uwe Grünewald I Richard Koch 

.Zum DGB Papier 
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"Zur Neuordnung der Berufsbildung im 
kaufmännischen und im verwaltenden Bereich" 

Der DGB hat mit seinem Diskussionspapier zur Neuordnung der 
Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich eine kontrovers 
geführte Diskussion ausgelöst. Der vorliegende Artikel greift die 
wesentlichen Zielsetzungen und Instrumente des DGB-Vorschla
ges auf und analysiert Probleme und Chancen. Den Zielen, die 
der DGB in seinem Vorschlag definiert, ist weitgehend zuzu
stimmen. Es gelingt ihm jedoch nicht, diese Ziele in einen ad
äquaten strukturellen Neuordnungsvorschlag umzusetzen, ins
besondere löst der Vorschlag nicht den Zielkonflikt zwischen dem 
Erwerb fachlich-betrieblicher Kompetenz und der Vermittlung 
einer breiten beruflichen Grundlage. Problematisch ist auch die 
zu einseitige Herleitung der Vorschläge aus den technisch-organi
satorischen Veränderungen' der Arbeitswelt. 

Einführung 
Die Disl<ussion um die Reforrfl'der kaufmännischen Berufsausbil
dung hat sich in jüngster Zeit verstärkt. Maßgebend dazu beige-

tragen hat ein im August 1980 vom DGB vorgelegtes Diskussions
papier zur Neuordnung der Berufsausbildung im kaufmännischen 
und verwaltenden Bereich [1]. Der DGB geht davon aus, daß 
angesichts der zunehmenden technisch-organisatorischen Ratio
nalisierung in Büro und Verwaltung eine .,grundlegende Neu
orientierung" der Berufsausbildung unaqdingbar ist, soll die 
Berufsausbildung ihrer Aufgabe gerecht werden, langfristig die 
Existenz der Arbeitnehmer zu sichern, und die Grundlage für 
deren berufliche Weiterentwicklung zu legen. 

Der DGB-Entwurf sieht eine zweijährige .,Berufsgrundbildung" 
im Berufsfeld .,Wirtschaft und Verwaltung" und bereichsüber
greifende fachliche Bildung für alle kaufmännischen und verwal
tenden Berufe vor. Im 3. Ausbildungsjahr soll eine spezielle Fach
ausbildung in eine( der betrieblichen Funktionen Produktions
bereich, Finanzbereich, Verwaltungsbereich, Umsatzbereich, Ver
kehrs- und Nachrichtenbereich, vermittelt werden. Die arbeits-
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platzbezogene Spezialisierung soll erst im Anschluß an die beruf· 
liehe Ersta!Jsbildung erfolgen. 
Dieser Beitrag setzt sich mit dem Reformvorschlag des DGB aus
einander und versucht auf einige generelle Aspekte und Prob'leme 
der Reform der kaufmännischen·Berufsausbildung aufmerksam 
zu machen. 

Zur Einschätzung des Wandels 
Der technisch-organisatorische Wandel führt zwar zu Struktur
veränderungen im kaufmännischen und verwaltenden Bereich 
und damit zu neuen Anforderungen an die berufliche Bildung, 
ist aber nur ein Teilaspekt bei dem generellen Problem, die Qua
lität der Berufsausbildung zu sichern und zu verbessern. 
Die Übelegungen des DGB stützen sich vor allem auf den Aspekt 
der Automatisierung, die im Büro- und Verwaltungsbereich dazu 
führt, daß 

das Arbeitsplatzangebot absolut oder über fiktive Freisetzun· 
gen zumindest relativ [2) reduziert wird und 
tendenziell Arbeitsplätze mit komplexeren Aufgaben und 
damit relativ höheren Anforderungen verbleiben, da vor· 
nehmlich Routinetätigkeiten automatisiert werden. 

Die Bedeutung der Informationstechnik als Organisationsmittel 
[3) mit dem Zweck die Informationsverarbeitungsprozesse zu 
standardisieren und das stärker zu normieren 
wird im DGB·Papier unterschätzt. Die Chancen des Einsatzes 
der Informationstechnik als lnformationsmittel, das zu einer 
besseren Verfügbarkeit von Informationen und damit zu einer 
höheren Arbeitsqualität führen kann, werden nicht genügend 
gesehen. 
Da sich der DGB in hohem Maße an den durch die Informations· 
technik eröffneten Automatisierungsmöglichkeiten orientiert, 
wird zu wenig berücksichtigt, daß die Veränderungen der Büro
arbeit keine bloße Umsetzung der technischen Möglichkeiten, 
sondern. das E:rgebnis betrieblicher Entscheidungen über die 
Nutzung der verfügbaren informationstechnischen Geräte und 
die Gestaltung der Arbeitsorganisation sind. 
Man kann davon ausgehen, daß die Betriebe bei diesen Entschei
dungen auf vielfältige Rahmenbedingungen reagieren, die z. T., 
wie etwa die Struktur des Arbeitskräfteangebots an Arbeits· 
lfllarkt oder die Fähigkeit und Bereitschaft der Arbeitnehmer an 
den Entscheidungen über die Gestaltung ihrer Arbeit mitzube· 
stimmen, durch die berufliche Bildung beeinflußt werden. 
Ein Konzept zur Reform der kaufmannischen Berufsausbildung 
müßte dies berücksichtigen. 
Der Vorschlag des DGB orientiert sich vor allem am Arbeitsplatz
sicherungsinteresse der Beschäftigten, indem er fordert, die Aus
zubildenden auf vermutlich auch langfristig nicht automatisier
bare Arbeitsaufgaben und durch eine breit ange
legte Erstausbildung die Mobilität des einzelnen zu fördern. Den 
Aspekt der Humanisierung der Arbeit, d. h. die Frage, wie die 
Berufsbildung dazu beitragen könnte, daß sinnentleerte und 

"belastende Tätigkeiten automatisiert und die Technik als Hilfs· 
rphtel und nicht als Mittel zur Standardisierung und Kontrolle 
der A'rbeit eingesetzt wird, deutet der DGB nur recht global an. 
Er fordert zwar, die Berufsausbildung solle dazu befähigen, die 
eigenen Arbeitsbedingungen mitzugestalten. Greift diesen Aspekt 
jedoch bei den inhaltlichen Gestaltungsvorschlägen ·nicht wieder 
auf. Nicht dargelegt wird auch, welche Auswirkungen das DGB· 
Konzept auf die Struktur des Qualifikationsangebotsam Arbeits
markt und damit auf die betriebliche Arbeitsorganisation hat. 

Ziele einer Neuordnung der Berufsausbildung 
im kaufmännischen und im verwaltenden Bereich 
Eine explizite Zielanalyse für die Berufsausbildung im kaufmän· 
nischen Bereich hat der DGB nicht vorgenommen. 

Zieltableau: 

Ziele des Ziel/Widersprüche Instrumente des 
DGB- DGB 
Papiers 

Sicherung Förderung der be- Ausweitung übergrei-
gegen Ar- triebliehen Mobilität fender Lerninhalte, 
beitslosig- bei Reduzierung be- von denen eine gerin-

1 .keit trieblicher Kompe- gere Entwertung 
tenz vermindert die durch den technischen 
Arbeitsplatzsicher- Wandel vermutet wird 
heit 

Anpas- Anpassungsvermö- Ableitung von Ausbil-
sungsver- gen an den techni- dungsinhalten und 

2 
mögen sehen Wandel steht Umgang aus erkenn-

im Widerspruch zur baren Entwicklul)gen 
Selbstverwirklichung und Veränderungen 
durch Mitgestaltung 
der Arbeitswelt 

Fähigkeit wird durch Reduzie- verstärkte Vermitt-
zur rung der konkreten Jungvolks- und 
Einordnung Arbeitswelterfah- betriebswirtschaft-
eigener Be- rung eher erschwert licher Kenntnisse 

3 rufstätig-
keit in den 
gesellschaft-
Iichen Kon- I 

text 

Selbstver- siehe 2 keine instrumentelle 

4 
wirklichung 
durch Mit-
gestalten 

Betriebliche siehe 1 Reform der Berufs-

5 
und beruf- feldschneidung 
liehe Mobi- . 
lität 

Regionale Eine Erhöhung der Verbundsystem cjer 
Chancen- Qualitätsanforderu n- Lernorte 

6 
gleichheit gen an die Betriebe 
der kann auch zur Min-
Berufswahl derung regionaler 

Wahlchancen führen 

Förderung steht gegenwärtig Ausbau und Syste-
der Weiter- eher i_m Zusammen- matisierung der,beruf-

7 bildungsbe- hang mit dem allge- Iichen Weiterbildungs-
reitschaft meinbildenden möglichkeiten 

Schulabschluß 

Die folgenden Zielsetzungen lassen sich implizit aus dem DGB
Vorschlag entnehmen, wobei der DGB auf Konflikte zwischen 
einzelnen Zielen bzw. deren Verwirklichung nicht einge,ht. 

Die berufliche Bildung soll der materiellen Existenzsicherung 
des Arbeitnehmers dienen. 
Die Berufsausbildung soll auf die· Ausübung einer qualifizier
ten Tätigkeit auch bei technischen und organisptorischen Ver
änderungen der Arbeitswelt vorbereiten. 
Die Berufsausbildung soll über deri Erwerb einer für den 
Beruf notwendigen fachlichen Qualifikation hinaus den Aus
zubildenden auch befähigen, seine Arbeit in einen ökonomi
schen, gesetzlichen und gesellschaftlichen Gesamtzusammen
hang einzuordnen. Dem .Jugendlichen sollen also auch allge
meine, grundlegende Qualifikationen vermittelt werden. 
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Die Berufsausbildung soll den Jugendlichen befähigen, die 
Chancen, die sein späterer Arbeitsplatz zu seiner Selbstver
wirklichung bietet, auch zu nutzen. 

Die Berufsausbildung soll es dem Jugendlichen ermöglichen, 
nach Abschluß seiner Ausbildung zwischen zahlreichen ver· 
schiadenen Arbeitsplätzen, Betrieben und kaufmännischen 
bzw. verwaltenden Funktionen wählen zu können. Auch ein 
Wechsel zwischen Branchen soll durch die Berufsausbildung 
erleichtert werden. 

Die Berufsausbildung soll den Jugendlichen in der gesamten 
Bundesrepublik regional gleiche Chancen einer Berufsaus· 
übung bieten. 

Schließlich soll die Berufsausbildung den Einstieg in eine 
berufliche Weiterbildung nach Abschluß der Ausbildung 
erleichtern. 

Berufskonstruktion als Mittel zur Neuordnung 

Die Konstruktion bzw. Schneidung eines Berufs entscheidet 
darüber, welches Qualifikationsprofil bzw. Qualifikationsbündel 
von den jeweiligen Berufsinhabern erwartet werden kann. Aus· 
bildungsordnungen und Rahmenlehrpläne sind Instrumente 
dt,frch die festgelegt wird, welche Fähigkeiten und Kenntnisse 
in einem Ausbildungsberuf erworben werden sollen. Diese 
bestimmen damit gewissermaßen den inhaltlichen Rahmen für 
die Lernprozesse in einzelnen Ausbildungsgängen. Welches Qua· 
lifikationsbündel in einem konkreten Ausbildungsgang tatsäch
lich erworben wird, hängt darüber hinaus von den sonstigen 
Bedingungen beruflichflr Lernprozesse (z. B. Ausbilder, Medien) 
ab. Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne entscheiden 
jedoch wesentlich darüber, für welches Feld von potentiellen 
beruflichen Tätigkeiten bzw. Aufgaben oder Funktionen nach 
Umfang und Niveau die Berufsausbildung vorbereitet und inwie
weit die erworbenen Fähigkeiten direkt in betrieblichen Arbeits
prozessen eingesetzt werden können. Sie entscheiden gleichzeitig 
darüber, welche weiteren Qualifizierungen nach Ausbildungs· 
abschluß notwendig sind, um einen konkreten Arbeitsplatz aus
füllen zu können. 

Gegenwärtig ist das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung durch 
recht unterschiedlich strukturierte Ausbildungsberufe gekenn
zeichnet. Die Ausbildungsberufe sind wedereinheitlich nach bran· 
ehenorientierten Gesichtspunkten konstruiert, noch auf ein glei· 
ches Niveau ausgerichtet. Zwar überwiegen wirtschaftszweigorien
tierte Ausbildungsberufe (z. B. lndustriekaufmann, Bankkauf· 
mann), daneben gibt es aber auch Querschnittsberufe (z. B. 
Bürokaufmann, Datenverarbeitungskaufmann). Breit angelegten 
Ausbildungsberufen, bei denen eine gewisse Transferierbarkeit 
der erworbenen Qualifikationen vermutet werden kann, stehen 
Berufe gegenüber, die zumindest vom Berufsbild her spezialisiert 
oder lediglich auf Anlernniveau ausgerichtet sind (z. B. Büroge
hilfe/Bürogehilfir), Verkäufer(in)). 

Mit seinem Vorschlag, die bisherigen kaufmännischen und ver
waltenden Ausbildungsberufe in 5 Ausbildungsbereichen zusam
menzufassen und die auf die einzelne Branche, den einzelnen 
Betrieb und den einzelnen Arbeitsplatz bezogene Spezialisierung 
von der Erstausbildung auf die Einarbeitung am Arbeitsplatz und 
die berufliche Weiterbildung zu verlagern; fordert der DGB eine 
völlige Neustrukturierung des Berufsfeldes Wirtschaft und Ver
waltung sowie eine Entspezialisierung der· beruflichen Erstaus
bildung. 

Zu fragen ist, welche subjektiven und so,zialen Folgewirkungen 
von dieser Ausbildungskonzeption ausgehen könnten, da jede 
Neukenstruktion von Ausbildungsberufen sowohl Konsequenzen 
für den einzelnen Auszubildenden wie auch im Verhältnis von 
Bildungssystem und Beschäftigungssystem hat. 

Für den Auszubildenden entscheidet die Wahl eines bestimmten 
Ausbildungsberufes über die späteren Tätigkeitsmöglichkeiten, 
die erreichbare arbeitsmarktstrategische Position und über die 

Ansprüche auf eine bestimmte Bezahlung und einen bestimmten 
beruflichen Status [ 4 ]. Für die Betriebe bedeutet die Struktur 
beruflicher Qualifikationsbündel zunächst eine Vorgabe, auf die 
sie durch geeignete Maßnahmen der Personalrekrutierung und 
Arbeitsorganisation reagieren müssen [5]. 

Gegen eine zu weitgehende .. EntberuflichUiig" der Erstausbil
dung wurden in jüngster Zeit berechtigte Bedenken vorgetragen 
[6]. Insbesondere könnten fehlende berufspraktische Qualifika
tionen der Ausgebildeten die Betriebe dazu veranlassen, vermehrt 
sogenannte .,Jedermann-Arbeitsplätze" ohne spezifische fach
liche Anforderungen und mit reduziertem Handlungsspielraum 
einzurichten. Die Betriebe wären zugleich gezwungen, innerbe

·triebliche, arbeitsplatzspezifische Qualifikationsmöglichkeiten 
einzurichten, die aber die Arbeitenden monopolartig an die Be
triebe binden bzw. Mobilität nur noch auf niedrigster Qualifika
tionsebene zulassen würden. 

Den bei einer .,Entberuflichung" der Erstausbildung auftretenden 
Folgen für die berufliche Position der Arbeitnehmer könnte ins
qesondere durch eine überbetrieblich organisierte und gesell
schaftliche Normierung und Kontrolle unterworfenen Weiterbil
dung entgegengewirkt werden [7]. 

Solange die berufliche Weiterbildung allerdings nicht organisato
risch in das Gesamtsystem der beruflichen Bildung eingegliedert 
ist, muß die berufliche Erstausbildung gleichgewichtig zwei An
forderungen genügen: .,Einmal muß sie genügend allgemeine 
Begriffe, Einsichten und Kenntnisse vermitteln, so daß der Aus
gebildete über eine Grundlage für ständiges weiteres Lernen in 
seinem Berufsleben verfQgt; die Ausbildung muß auf der anderen 
Seite aber auch so konkret und anwendungsbezogen sein, daß 
sie sehr bald nach ihrem Abschluß selbständige produktive Arbeit 
ermöglicht" [8]. 

Dies kann nicht bedeuten, daß das Ziel der beruflichen Erstaus
bildung darin besteht, sofort nach Ausbildungsabschluß ein kom
plexes Aufgabenfeld eigenverantwortlich zu übernehmen. Ange
sichts einer komplizierter werdenden und sich beständig wandeln
den Arbeitswelt sowie bei einer zunehmenden fachlichen Spezia· 
lisierung ist die Erstausbildung ohnehin immer weniger in der 
Lage, die an einem Arbeitsplatz geforderten berufspraktischen 
Anforderungen abzudecken. Die berufliche Erstausbildung muß 
vielmehr dazu befähigen, ;ich relativ schnell für anspruchsvolle 
berufliche Tätigkeiten weiter zu qualifizieren. 

Der DGB begründet die von ihm vorgenommene Zuordnung der 
bestehenden Ausbildungsberufe zu 5 Ausbildungsbereichen 
damit, daß in ' .. einer Reihe von Ausbildungsordnungen die Aus
bildungsinhalteweitgehend übereinstimmen und die Ausbildungs
verhältnisse zahlenmäßig. auf wenige kaufmännische und verwal
tende Berufe konzentriert sind. 

Da 45 bisherige Ausbildungsberufe nur 5 Ausbildungsbereichen 
zugeordnet werden, ergibt sich in einzelnen Ausbildungsbereichen 
(es werden bis zu 18 gegenwärtig selbständige Ausbildungsberufe 
zusammengefaßt) eine recht heterogene Struktur. So werden 
z. B. im Ausbildungsbereich .. Verwaltung" der Datenverarbei· 
tungskaufmann, "der Sozialversicherungsfachangestellte und der 
Notargehilfe zusammengefaßt. Unstimmig ist auch, daß die Aus· 
bildungsbareiche auf einen Funktionsschwerpunkt zugeschnitten 
sind, ihnen jedoch branchenorientierte Ausbildungsberufe zuge
ordnet werden, die auf alle in der Branche relevanten Funktionen 
bezogen sind. 

Die Erstausbildung darf nicht auf das Beherrschen von Einzel
funktionen (z. B. Verwalten, Datenverarbeiten, Schreiben, Ver
kaufen) reduziert werden, sondern sollte auf eigenverantwort· 
liches berufliches Handeln in einem breiten, in der Regel durch 
eine Branche abgegrenzten Aufgabenfeld vorbereiten. Wesent· 
licher Bezugspunkt der Erstausbildung sollte deshalb der Zusam· 
menhang branchentypischer Betriebsfunktionen und die gesamt· 
wirtschaftlichen Abhängigkeiten des Betriebes sein. Statt spezia· 
lisierter Ausbildungsberufe wären Grundberufe zu schaffen, die 
derartige Aufgabenfelder abdecken. 
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Die inhaltliche Umgestaltung der 
Berufsausbildung im Rahmen d.er Neuordnung 

Soll die Erstausbildung zur Berufsfähigkeit in dem Sinne führen, 
daß der Ausgebildete sich relativ schnell in ein spezielles funk
tions- und betriebsspezifisches Aufgabenfeld einarbeiten kann, 
so darf in der Erstausbildung nicht" das Auswendiglernen einer 
Fülle von rasch veraltenden Kenntnissen im Vordergrund stehen. 
Vielmehr käme es darauf an, der Erstausbildung grund
legende betriebliche und gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge 
zu kennen sowie Arbeitstechniken und Techniken der Wissens
aneignung zu beherrschen. Inhalte bzw. Tätigkeiten der Ausbil
dung so!lten insbesondere danach ausgewählt werden, inwieweit 
sie für die exemplarische Vermittlung langfristig und vielseitig 
verwerj:barer beruflicher und allgemeiner Qualifikationen geeig· 
net sind. · 

Der DGB fordert, daß die Inhalte der Berufsausbildung insbeson
dere auf solche Fähigkeiten auszurichten sind, die C!UCh bei fort
schreitender Technisierung und Automatisierung benötigt werden 
und nicht in erster Linie auf die ßelange des einzelnen Arbeits
platzes oder des Einzelbetriebes zugeschnitten sein Wenn 
man, wie neuere empirische Untersuchungen bestätigen, davon 
ausgehen kann, daß die kaufmännischen Funktion.en, d. h. die 
für das Erreichen des betrieblichen Leistungsziels maßg!Jblichen 
kaufmännischen Aufgabenkomplexe (z. B. Einkauf, Verkauf) in 
ihrem Kern vom technischen Wandel wenig 
berührt werc;Jen, demgegenüber die Verfahren der Informations
verarbeitung stark verändert werden, müßten die kaufmännischen 
Funktionen und deren Zusammenhang der fachliche Bezugspunkt 
der 'Berufsausbildung sein. Betriebsspezifische Arbeitsverfahren 
sind in der Ausbildung als exemplarische, einem bestimmten Stand 
der technisch-organisatorischen Rationalisierung entsprechende 
und damit sich verändernde Lösungswege für kaufmännische 
Aufgabenstellungen zu vermitteln. 

Bei den Ausbildungsinhalte,n stellt der DGB den Kenntnisbereich 
in den Vordergrund. ln der Berufsausbildung wird aber neben 
einer kognitiv fachlichen Kompetenz immer zugleich auch eine 
soziale Kompetenz (im Sinne von Arbeitshaltungen undsonstigen 
berufsrelevanten· sozialen Fähigkeiten) erworben bzw. es gehen 
von der Berufsausbildung Erziehungs· unl;l Sozialisationswirkun
gen aus, die entweder bewußt angestrebt werden oder sich als 
Nebenprodukt des Ausbildungsp'rozesses ergeben. 

Fachübergreifende, allgemeine und soziale Kompetenzen werden 
gegenwärtig jedoch selten in bewußt Lerpprozessen 
vermittelt. Es käme deshalb darauf an, die Berufsausbildung 
nicht nur im Hinblick auf fachliche Lernziele, soncjern auch im 
Hinblick auf Lernziele im Bereich der allgemeinen beruflichen 
und sozialen Kompetenzen mehr als bisher pädagogisch zu 
gestalten. 

Grund- und Fachbildung 

Die berufliche Grundbildung soll nach dem DGB-Votschlag in 
einem ersten zweijährigen Abschnitt erfolgen. Im dritten Ausbil
dungsjahr soll eine Fachausbildung in einem der 5 Ausbildungs
bereiche vermittelt werden. Bei dieser. geplanten Struktur des 
Ausbildungsganges wird die spezifische Rolle der praktischen 
Ausbildung im Betrieb nicht mehr. deutlich. Es ist darüber hinaus 
zu vermuten, daß ein ·relativ großer Teil der gegenwärti'g ausbil· 
denden Betriebe diese Form der Fachausbildung nicht durch
führen kann. Nicht zuletzt deshalb wurde dem DGB von Seiten 
der Wirtschaft vorgeworfen, eine vollständige Verschulung der 
Ausbildung zu beabsichtigen. ' 

Wir halten eine rein schulisch-theoretische Grundbildung nicht 
'für zweckmäßig. Erfahrungen der Arbeitswelt sollten gerade auch 
in einem als Berufsgrundschuljahr ersten Ausbil
dungsjahr einbezogen werden. 

ln der Fachausbildung käme es einmal darauf an, die betrieb· 
Iichen Funktionen und deren Zusammenhang kennenzulernen 
zum andere'n aber auch Voraussetzungen für eir'le betriebliche 
und berufliche Mobilität zu schaffen. Dies macht es unserer Auf-

fassung nach erforderlich, daß im Ausbildungsbetrieb Ausbil
dungsinhalte für die exemplarische Vermittlung kaufmännischer 
Grundfunktionen ausgewählt werden und daß darüber hinaus 
Kenntnisse, die berufsspezifisch sind und die der Ausbildungs
betrieb nicht vermitteln kann, durch einen Ausbildungsverbund 
mit geeigneten Betrieben erworben werden könrien. 

Nach dem Konzept des DGB sollen die für eine Sachbearbeiter
tätigkeit er_forderlichen berufspraktischen Qualifikationen erst 
nach der Erstausbildung in der Einarbeitung am Arbeitsplatz 
erworben werden. Die Einarbeitungsphase wird damit ein zen
traler Bestandteil der Berufsausbildung, ohne allerdings in die 
staatliche Verantwortung für die Qualität der Berufsausbildung 
einbezogen zu sein. 

Je weniger die Erstaubildung die an qualifizierten Sachbearbeiter
arbeitsplätzen geforderte berufspraktischen ' Qualifikationen 
abdeckt, sei es, weil in breiteren Grundberufen ausgebildet wer· 
den soll oder sei es, wie gegenwärtig beobachtet werden kann, 
weil die Arbeitswelt zunehmend komplexer und spezialisierter 
wird, desto notwendiger erscheint es, die Einarbeitungsphase 
nach Abschluß der Erstausbildung in das Gesamtsystem der 
Berufsausbildung zu integrieren. 

Rollenverteilung zwischen Ausbildung und 
Weiterbildung im kaufmännischen Bereich 

Das DGB-Papier klammert die Frage des Bezugs zwischen der 
beruflichen Erstausbildung und der Weiterbildung weitgehend 
aus. Es wird lediglich gefordert: .,Weitere berufliche Qualifi
zierungen müssen in eiJlem auf die Erstausbildung auf
bauenden System der Weiterbildung vermittelt werden. Diese 
Weiterbildung ist organisatorisch in das Gesamtsystem der Berufs
bildung einzugliedern und sowohl instit.utionell wie finanziell zu, 
sichern" [9]. 

Gerade vor dem Hintergrund der technisch-organisatorischen 
Veränderungen, die zum einen nicht exakt prognostizierbar sind 
und zum anderen sich derart kurzfristig vollziehen, daß die inhalt
lichen Instrumentarien der Gestaltung der beruflichen Erstaus
bildung (Ordnungsmittel, Ausbildungspläne) zu inflexibel sind, 
um die Anpassung an technisch-organisatorische Veränderungen 
zu ermöglichen, erlangt der Weiterbildungsbereich ·eine zuneh-
mende Bedeutung. ' 

Das Weiterbildungssystem sollte inhaltlich weitgehend flexibel 
sein und auf den Erfahrungen der betrieblichen Praxis aufbauen'. 
Im Vergleich zur heutigen Situation aber sollte das Weiterbil
dungssystem überschaubarer und horizontal weniger zergliedert 
sein. Darüber hinaus sollten Abschlüsse im Weiterbildungsbereich 
vergleichbar und anrechenbar sein, insbesondere auch auf staat
lich geregelte Schulabschlüsse. 

Lernorte bzw. Träger der Ausbildung 

Der DG B fordert eine bessere Koordination der unterschiedlichen 
Lernorte und schlägt hierzu vor, ein Lernorteverbundsystem zu 
schaffen. 

Allerdings macht er die Bedeutung dieses Systems für die Weiter
entwicklung des dualen Systems nicht deutlich. Der Betriebsver
bund bei Beibehaltung der alten Träger der Ausbildung (Berufs
schule und Ausbildungsbetriebe) ergibt sich notwendigerweise, 
wenn eine verbreiterte Ausbildung in Grundberufen unter Ein
beziehung der betrieblichen Praxis realisiert werden soll. 

Die im §§ 22 (2) des Berufsbildungsgesetzes eingeräumte Mög
lichkeit, die betriebliche Seite der Berufsausbildung im Betriebs
verbund durchzufül)ren, sollte deshalb zum Strukturmerkmal 
der Ausbildung gemacht werden. Die bisherigen Erfahrungen mit 
einer Ausbildung im Firmenverband zeigen,daßdie entstehenden 
Probleme prinzipiell lösbar sind. Ein Lernorte bezogenes Ausbil
dungssystem würde eine AufgabenschneidunQ zwischen den an 
der' Ausbildung beteiligten Trägern erleichtern, da die historische 
Strukturierung des dualen System durch eine pädagogische 
Komponente ergänzt würde. . ' 
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Finanzierung der Berufsausbildung und 
Neuordnung im kaufmännischen Bereich 

Je weniger eine Berufsausbildung im Ausbildungsbetrieb statt
findet, sei es, daß die schulischen Anteile der Ausbildung, wie 
im DGB-Vorschlag, einen deutlichen Zuwachs erfahnm, sei es, 
daß sich mehrere Betriebe die praktische Ausbildung teilen, desto 
problematischer stellt sieh auch die einzelbetriebliche Finanzie
rung der Berufsausbildung dar. Dies bezieht sich sowohl auf die 
Kostenseite als auch auf die Ertragsseite der Ausbildung. 

Die Kosten der Ausbildung des Einzelbetriebes sinken, wenn bei 
Realisierung der Konzeption des DGB die öffentliche Hand über 
die Schulen oder überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen oder 
andere Betriebe im Betriebsverbund ehemals einzelbetrieblich 
finanzierte Anteile an den Ausbildungskosten übernehmen. Da
mit ist eine einzelbetriebliche Finanzierung in geringerem Maße 
begründbar. Außerdem wird auch die Bereitschaft der Betriebe 
zu dieser Finanzierung (etwa zur Zahlung der 
gütung) bei einer derartigen Entwicklung sinken. 

Von der Ertragsseite her ist anzunehiJlen, daß die Bereitschaft 
der Betriebe zur Ausbildung sinkt, wenn die mobilitätsfördern
den Ausbildungsinhalte erhöht werden und damit die Wahrschein
lichkeit des Verbleibs der ausgebildeten Fachkräfte im Ausbil
dungsbetrieb geringer wird. Dies bedeutet, daß sich für die Be
triebe hohe Investitionen in Ausbildung in einem geringerem 
Maße amortisieren. 

Deshalb wird ·es auch im Zusammenhang mit der Neuordnung 
der Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich notwendig 
sein, den Aspekt einer Neuregelung der Finanzierung der Aus
bildung zumindest in diesem Bereich mitzudiskutieren. 

Während sich der vorliegende Aufsatz in erster Linie kritisch mit 
d!m Neuordnungsvorstellunge"n .des DGB auseinandersetzt, sollen 
in einem der nächsten Hefte der BWP eigene Vorschläge zur Re
form der kaufmännischen Berufsausbildung zur Diskussion 
gestellt werden. Dabei halten wir folgende Gesichtspunkte für 
wesentlich: 

Die Erstausbildung darf auf der einen Seite nicht zu einer ver
frühten beruflichen Spezialisierung auf niedrigem Niveau führen, 

. muß auf der anderen Seite aber soweit berufspraktische Qualifi
kationen vermitteln, daß nach einer in das System der Berufs
ausbildung einbezogenen Eil)arbeitungsphase eine anspruchsvollE! 
Sachbearbeitertätigkeit ausgeübt werden kann. Dies setzt u. E. 
sowohl eine inhaltliche wie auch eine organisatorische 
entwicklung der gegenwärtigen kaufmännischen Berufsausbil
dung voraus. Die Erstausbildung sollte in Grundberufen erfolgen, 

Peter Schenkel 

die auf breite, in der Regel durch Branchen abgegrenzten Auf
gabentelder bezogen sind. Ausbildungsinhalte und Ausbildungs
bedingungen sollten stärkernach pädagogischeil Gesichtspunkten 
gestaltet werden. Dabei käme dem Prinzip der exemplarischen 
Vermittlung von Ausbildungsinhalten eine besondere Bedeutung 
zu. Die gegenwärtige Verteilung schulisch-theoretischer und 
betrieblich-praktischer Lernphasen im Ausbildungsverlauf müßte 
im Hinblick auf das Verhältnis von Grund- und Fachbildung als 
auch hinsichtlich eines Lernortkonzepts überdacht werden, ins
besondere müßten schulische und betriebliche Ausbildung besser 
aufeinander bezogen werden, wobei in ein pädagogisch begrün
detes Lernortesystem auch die Ausbildung im Betriebsverbund 
zu integrieren wäre, bei dem eine Vermittlung fachspezifischer 
Kenntnisse (Ansätze zur beruflichen Spezialisierung) im Vorder
grund stünden. Schließlich sollte das Weiterbildungssystem zum 
strukturellen Bestandteil des Gesamtsystems beruflicher Bildung 
ausgebaut werden. 
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Die Regelung der warenbezogenen Ausbildung 
im Einzelhandel durch fachliche Ausbildungspläne 

De.r Umgang mit der Ware hat bei der Ausbildung im Eil)zelhan
del eine besondere Bedeutung. Um die warenspeziellen Fertig
keiten und Kenntnisse der einzelnen Branchen des Einzelhandels 
detailliert und verbindlich regeln zu können und trotzdem eine 
einheitliche Ausbildung im Einzelhandel zu sichern, bedarf es 
einerneuen Form der Differenzierung der Ausbildungsordnung. 

Am Beispiel der warenbezogenen Ausbildung im Einzelhandel 
wird in dem Aufsatz das Konzept fachlicher Ausbildungspläne 
entwickelt. Zugleich wird damit ein neues Instrument für die 
Zusam.menfassung bestehender_ Ausbildungsberufe angeboten. 

Für den Einzelhandel ist eine Spezialisierung der Betriebe in 
Sortimente unterschiedlicl)er Breite und Tiefe kennzeichnend. 
Von <Iiesen branchenspezifischen Sortimenten, d. h. von den 
angebotenen Waren(gruppen) werden die Arbeitsaufgaben in 
allen betrieblichefl Funktionsbereichen, vor allem aber im Ver
kauf, wesentlic'1 geprägt. Bei jeder Neuordnung der Berufsaus
bildung im Einzelhandel stellt sich deshalb die Frage, ob und 
wie' die von der Ware ausgehenden Besonderheiten der Arbeits

berücksichtigt werden sollen. 

Eine ganz besondere Bedeutung gewinnt dieses Problem dann, 
wenn die überwiegende Mehrheit aller Branchen eine einheitli-


